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Absender: Kreistags-/Kreisausschussbüro Vorlage Nr.: 2026/0052 

  

Veranlasser / Verursacher: Datum: 11.05.2026 

  

 Aktenzeichen:  

 

 

Antrag 
 

Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion vom 10.05.2026 betr. "Schulsport an der 

Herderschule sichern"  

 

 

Beratungsfolge: 

 

Gremium am Top Status 

Kreistag 11.05.2026  öffentlich 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag unterstützt die Haltung des Kreisausschusses zu einem zügigen Neubau der Sport-

halle der Herderschule in Kassel und dessen Bemühungen hierzu. Der Kreisausschuss wird 

hierfür beauftragt,   
1. vor dem Hintergrund der Festsetzungen des Bebauungsplans eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 

Ziffer 1 Baugesetzbuch (BauGB) und  
2. auf der Grundlage der geltenden Baumschutzsatzung der Stadt Kassel eine Fällung des Baumes 

nach § 5 Ziffer 5 der Satzung   
zu beantragen.  

 

Der Kreistag appelliert an die Stadt Kassel dem Antrag stattzugeben und das öffentliche Inte-

resse von sportlicher Ausbildung und dem Wohl der Schülerinnen und Schüler zu berücksichti-

gen.  

 

Im Falle einer Genehmigungsverweigerung wird der Kreisausschuss beauftragt, die rechtlichen 

Mittel (Widerspruchsverfahren, Klageverfahren) auszuschöpfen. 

 

 

Begründung: 

Die Notwendigkeit des Neubaus der Schul- und Vereinssporthalle an der Herderschule in Kassel 

sind hinlänglich bekannt und das Verfahren in einem mühsamen Prozess zwischen der Stadt 

und dem Landkreis Kassel auf den Weg gebracht worden.  
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Die unsachgemäße Verzögerung dieses Prozesses durch die Stadt Kassel lässt eine Ignoranz für 

die rechtlichen Möglichkeiten und die Sachlage zu Tage treten, die beispiellos ist. Sowohl die 

Regelungen zur Befreiung von Festsetzungen eines Bebauungsplans als auch die eigene Baum-

schutzsatzung der Stadt Kassel lassen Möglichkeiten zur Beseitigung des Baumes aufgrund des 

Vorliegens eines "überwiegenden öffentlichen Interesses" nach § 5 Ziffer 5 der Satzung bzw. 

"des Bedarfs an Anlagen für soziale Zwecke" nach § 31 Abs. 2 Ziffer 1 BauGB zu.   

 

Beide Gründe sind im vorliegenden Sachverhalt offenkundig erfüllt, weshalb der Kreisaus-

schuss nicht nur entsprechende Anträge stellen soll, sondern die Unterstützung des Kreistags 

bei einem möglichen Klageverfahren hat. 

 

 

Aufenanger 

Fraktionsvorsitzender 

 

 

 

Anlage/n: 

2026_0052 Anlage 1 

 

Anlagenbeschreibung 

Anlage 1: Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion vom 10.05.2026 
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